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Wertvolle innerstädtische
Bausubstanz vor dem dro-
hendem Verfall zu bewah-
ren und den in unserer 
regionalen Kultur verwur-
zelten hennebergisch-frän-
kischen Fachwerkstil zu
pflegen – auch zur Erfül-
lung dieser Aufgaben ist
unsere Wohnungsbauge-
sellschaft verpflichtet. Wie
im Vorjahr in der Ausgabe
der Zeitung DER MIETER
angekündigt, wurde das
komplexe Sanierungsvor-
haben auf dem Grundstück
Hoffnung 11 zur Zufrieden-
heit aller Beteiligten abge-
schlossen. Von den zehn
Wohneinheiten der unter-
schiedlichsten Größe ha-
ben die Bewohner aufgrund
öffentlicher Fördermittel zu
höchst moderaten Preisen
täglichen Besitz ergriffen;
und auch die zunächst un-
vermietete Bürofläche zu
ebener Erde fand mit dem
Kreisvorstand der PDS
ihren Nutzer. Neben dem
erst auf dem Innenhof zu
entdeckenden Personen-
aufzug – unser Titelbild ge-
währt entsprechende Ein-
sicht – verblüfft die Vielfalt
detailreicher Lösungen für
das moderne Wohnen.

2Wohnungsbaugesellschaft Schmalkalden mbH

HOFFNUNG NR. 11: Eine starke Erscheinung – so
der überaus vorteilhafte Gesamteindruck der ge-
genüber dem Amtsgericht liegenden Wohnanlage.
Balkon und Seiteneingang künden von deren ver-
schiedendsten Nutzungsmöglichkeiten.  ,,,,.... Das
Wappen der Familie Steitz, den ehemaligen Haus-
eigentümern, erstrahlt in goldfarbener Pracht – ein
Blickfang auf  die traditionsbehafte Vergangenheit.

Hoffnung und Beispiel für die weitere
innerstädtische Sanierungstätigkeit
Detailreiche Lösungen auch für das moderne Wohnen
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Das „Stengelsche Haus“ am Schmiedhof –
keusche Schönheit, die heftig betört
Schmiedhof 19 und 19 a: Wertsicherung des Eigentums war nicht länger aufschiebbar

Zwischen Katzensprung / Schmiedhof und der be-
wirtschafteten Parkfläche am nahen Stadtbad zieht
sich das WBG-Grundstück auf dem Weg zur Innen-
satdt entlang der Mönchsgasse. Die beiden in Stein
gemeißelten Wappen unten zieren die Hausein-
gangspforten in Richtung Katzensprung.  ,,,,....

Auch die Innenausstattung sowie der parkähnliche
Garten sind motivreich ausgestaltet und verführen
den Berichterstatter zum Wiederkommen.

Wer einen Blick in den In-
nenhof dieses gleichfalls
großartigen Gebäudes wer-
fen will, braucht vor allem
Geduld. Das Anwesen ist
vor fremdem Zutritt sicher
geschützt und offenbart
deshalb seine Geheim-
nisse nur keusch. Dank
des bundespolitischen För-
derprogrammes „Städte-
baulicher Denkmalschutz“
wird nun auch gerade die-
ser Eigentumsbestand un-
serer Wohnungsbaugesell-

Pflegefall avanchiert und
trotz seiner zugeordneten
wildromantischen Garten-
und Parkanlage mehr und
mehr verblichen. Noch vor
seiner endgültigen Fertig-
stellung im nächsten Jahr
darf aber angemerkt wer-
den: Der einstige Patient ist
nicht nur gerettet, sondern
auch in der beneidenswer-
ten Lage, seine Besucher
heftig zu betören. DER MIE-
TER jedenfalls war ihm im
Flirt unterlegen.

schaft vor weiterem Scha-
den bewahrt. So wäre das
„Stengelsche Haus“ ohne

die schon vor zwei Jahren
begonnene Mitfinanzierung
von Land und Bund zum



Die wohnungswirtschaftli-
che Lage, insbesondere im
ostdeutschen Raum, weicht
von der konkreten Situation
unseres städtischen Woh-
nungsunternehmen kaum
ab. Herausragendes Bei-
spiel für diese Behauptung
ist das derzeitige Hauptpro-
blem vieler größerer Woh-
nungsunternehmen: die in
den letzten Jahren stetig
zugenommene Wohnungs-
anzahl von auch schon 
sanierten Beständen. Wäh-
rend im Osten durchschnitt-
lich 14 Prozent der vorhan-
denen Wohnungen nach
Mietern suchen, liegt diese
Quote im Bereich unserer
Wohnungsbaugesellschaft
Schmalkalden bei 13 Pro-
zent. Über die Gründe
wurde schon oft polemi-
siert, sie erstaunen nicht
mehr, und doch kann man
sich mit ihnen nur schwer
abfinden. Der Prozess der
Endindustrialisierung, feh-
lende Arbeitsplätze oder
die zumeist noch unausge-
glichenen Einkommensver-

hältnisse verstärken den
Drang zur Abwanderung 
in prosperierendere Wirt-
schaftsregionen. Ein weite-
rer den strukturellen Leer-
stand beeinflussender Wir-
kungsfaktor darf nicht uner-
wähnt bleiben: Private In-
vestoren waren im vergan-
genen Jahrzehnt aufgrund
politisch gewollter steuer-
licher Regelungsprozesse
zur Beseitigung der Man-
gelwirtschaft aufgerufen –
und schufen in verhältnis-
mäßig kurzer Zeit sogar er-
hebliche Überkapazitäten.

Innerhalb des geschilder-
ten Prozesses war und ist
unser Wohnungsunterneh-
men bestrebt, die negati-
ven Auswirkungen zu mini-
mieren. Das gelang uns in
der Vergangenheit immer
wieder, und zwar mit sol-
chen Modernisierungsmaß-
nahmen, die auf Dauer die
Wohnverhältnisse der Men-
schen nachhaltig verbes-
sern. Auch im vergangenen
Jahr wurden trotz deutlich

verringerter Investitionsmit-
tel Wohnungen so saniert,
dass eine Vermietung auf
Dauer möglich erscheint.
Insgesamt standen uns 2,2
Millionen Mark zur Verfü-
gund – eine Summe, die
gegenüber dem Jahr zuvor
um 3,7 Millionen Mark re-
duziert ausfiel. Hier nicht
mit eingerechnet sind jene
800 000 Mark, die wegen
verspäteter Bereitstellung
von Fördermitteln sowie
wegen verzögerter Auszah-
lung der Investitionszulage
erst 2002 „greifen“. Unge-
achtet dessen hat sich aber
der Trend des sinkenden
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Trend setzt sich fort – weniger
Investitionen für Gesamtbestand
Einzelobjekte sind derzeit bevorteilt / Konsolidierung absehbar

,,,,.... Das Jahr 2001 war geprägt von der
Fortführung der schon begonnenen Sa-
nierungstätigkeit. In der Suhler Straße 15,
dem alten Kindergarten, werden zum Bei-
spiel drei Wohnungen im Erdgeschoss
ausgebaut, die Fenster und Fußböden er-
neuert sowie die Heizungs-, Sanitär- und
Elektroanlagen modernisiert.



Investitionsvolumens fort-
gesetzt. „Für die Zukunft“,
so Herr Eberlein als WBG-
Bereichsleiter Technik, „ge-
hen wir von der Konsolidie-
rung dieser jetzt erreichten
Größenordnung aus“. Ein-
schränkend fügt er hinzu:
„Wir setzen voraus, dass
die Aufwendungen für die
öffentliche Erschließung in
vertretbaren Rahmen blei-
ben. Ebenso dürfen solche
Probleme, wie die Leer-
standsquote oder unsere
Sorgen um auflaufende
Mietschulden, keine gravie-
renden Ausmaße anneh-
men.“ Aufgrund dieser vor
allem ökonomischen Sicht-
weise liegen die Schwer-
punkte im Jahre 2002 in

der Teilsanierung kleinerer
Objekte, wobei nach Be-
darf und Dringlichkeit kurz-
fristig zu entscheiden ist.
Die an den Gebäuden der
Suhler Straße 15 / Hoff-
nung 17 begonnenen Ar-
beiten werden ebenso vor-
angetrieben, wie die von
der Fördermittelbereitstel-
lung abhängige Wohnum-
feldgestalung im Neubau-
gebiet. Übrigens bleibt der
Anteil von Instandhaltungs-
und Reparaturarbeiten un-
verändert hoch und beträgt
ca. eine Million Mark –
Geld, von dem auch ein-
zeln leerstehende Wohnun-
gen in Sachen Heizung /
Sanitär und neue Fenster
finanziert werden.
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,,,,.... Hoffnung Nr. 17: Diese innerstädtische Wohn-
anlage war für den laufenden ersten Bauabschnitt
„einfach fällig“ – nach Beendigung der Komplex-
sanierung will die Verwaltung sechs Wohneinheiten
sowie eine Gewerbefläche zu vermieten.

Renthofstraße 64 – 70: Das Prinzip, einzelne Wohn-
anlagen nach vorhandener Liquidität zu reparieren
und instand zu setzen, betraf in 2001 neben der
Fenstererneuerung an diesem Gebäude auch zwei
Häuser im Hedwigsweg 44 – 46 und 48 – 50. ,,,,.... In
der Straße der Einheit von Mittelstille sowie an wei-
teren Einzelobjekten führten Dachdeckerfirmen
wichtige Instandhaltungsarbeiten aus.

Mio.



Gegenüber früher sind die
Regelungen zur Umlage
von Betriebskosten nun-
mehr im § 556 BGB festge-
legt. Die Betriebskosten
enthalten wie bisher die im
§ 27 Zweite Berechnungs-
verordnung (II. BV) ge-
nannten Betriebskostenar-
ten. Eine Neuerung wurde
getroffen – die „Kosten der
Wartung von Wassermen-
genreglern“ hat man laut
Anlage 3 zu § 27 Abs. 1 in
die Liste der umlagefähi-
gen Betriebskosten aufge-
nommen.

Die gesetzliche Regelung
lässt nach § 556 Abs. 2
BGB folgende vertragliche
Lösungen der Betriebsko-
stenumlage zu:
– Vereinbarung als Vor-

auszahlung
– Vereinbarung als Pau-

schale (mit Betriebsko-
stenänderungsvorbehalt)

– Vereinbarung einer Teil-
inklusivmiete / Brutto-
miete (Betriebskostenän-
derungen sind hier nicht
mehr möglich.)

Die Höhe der Vorauszah-
lung hat weiterhin in an-
gemessener Höhe zu er-
folgen. Auch die bisher
geregelte Verpflichtung zur
jährlichen Abrechnung wur-

de übernommen. Neu hin-
zugekommen ist die Ver-
pflichtung, dass bei der 
Abrechnung der Voraus-
zahlungen der Grundsatz
der Wirtschaftlichkeit zu be-
achten ist. Der Vermieter
hat im Rahmen eines ge-
wissen Ermessensspiel-
raums die Möglichkeit, wirt-
schaftlich, das heißt mit
Blick auf ein angemesse-
nes Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis, vorzugehen.

Neu aufgenommen wurde
in § 556 Abs. 3 BGB die
Abrechnungsfrist von zwölf
Monaten nach Ende des
Abrechnungszeitraumes als
sogenannte Ausschluss-
frist, wie sie bisher gesetz-
lich nur für den sozialen
Wohnungsbau geregelt war.
Dies hatte zur Folge, dass

nach Ablauf der Frist über
die Vorlage der Abrech-
nung der Vermieter mit
Nachforderungen ausge-
schlossen ist, es sei denn,
dass er die verspätete Gel-
tendmachung nicht zu ver-
treten hat (etwa bei verspä-
teter Zusendung von Ge-
bührenbescheiden der Ver-
sorgungsunternehmen).

Eine weitere Änderung ist
die Einwendungsfrist des
Mieters in § 556 Abs. 2
Satz 3 BGB. Der Mieter
muss nunmehr seinerseits
Einwendungen gegen die
Abrechnung bis zum Ablauf
von zwölf Monaten nach
Zugang der Abrechnung
dem Vermieter mitteilen.
Danach ist dies nicht mehr
möglich, es sei denn, er hat
die verspätete Einwendung

nicht zu vertreten. Soweit
der Mieter innerhalb dieser
Frist die geltend gemach-
ten Nachzahlungsbeträge
an den Vermieter leistet
oder seinerseits eine Gut-
habenszahlung annimmt,
handelt es sich um ein
deklaratorisches Schuld-
bekenntnis, so dass der
Mieter bereits ab diesem
Zeitpunkt, also gegebenen-
falls auch vor Ablauf der
Jahresfrist, mit weiteren
Einwendungen ausge-
schlossen ist. Die Einwen-
dungsfrist läuft dann ent-
sprechend vorher ab.

Aufgrund der Neufassung
des § 284 Abs. 3 BGB
durch das Gesetz zur Be-
schleunigung fälliger Zah-
lungen tritt ein Verzug des
Mieters hinsichtlich even-
tueller Nachforderungsan-
sprüche aus der Betriebs-
kostenabrechnung nunmehr
30 Tage nach Zugang der
Rechnung ein, auch ohne
dass eine Mahnung des
Vermieters erfolgt. Die
Festlegung bedeutet, dass
der säumige Mieter nach
Fristablauf Verzugszinsen
zahlt. Sie liegen derzeit bei
fünf Prozent über dem Ba-
siszinssatz der Deutschen
Bundesbank, werden aber
im Hinblick auf die Anpas-
sung an die EU-Vorschrift
voraussichtlich angehoben.

In § 556 a BGB wird erst-
mals eine gesetzliche Re-
gelung über die anzuwen-
denden Abrechnungsmaß-
stäbe getroffen. Jetzt ist
vorgeschrieben, dass bei
Fehlen einer vertraglichen
Festlegung grundsätzlich
die Betriebskosten nach
dem Anteil der Wohnfläche
abzurechnen sind. Weiter
ist in § 556 a Satz 2 BGB
verbindlich bestimmt, dass
die Betriebskosten, die von
einem erfassten Verbrauch
abhängen, dann auch nach
dem Verbrauch abgerech-
net werden müssen. Es
wird klargestellt, dass der
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Betriebskosten –
+ Details + Fristen +

Umlage durch Mieter zu beeinflussen

Nach langer und verant-
wortungsvoller Diskus-
sion hat das am 1. Sep-
tember 2001 in Kraft
getretene   „Mietrechts-
reformgesetz“ die par-
lamentarischen Hürden
von Bundestag und Bun-
desrat genommen –
siehe tabellarische Über-
sicht auf Seite 7. Der Ge-
setzgeber maß der Neu-
regelung eine überragen-
de Bedeutung zu, wes-
halb das Mietrechtsre-
formgesetz sogar Ein-
gang in das Bürgerliche
Gesetzbuch (BGB) fand.



(Fortsetzung von Seite 6)

Mieter keinen zivilrecht-
lichen Anspruch auf Ein-
bau von Geräten zur ver-
brauchsabhängigen Erfas-
sung  habe  (Kaltwasser-
uhren). Während der Ver-
mieter nach § 556 a Abs. 1
Satz 2 BGB gezwungen ist,
eine verbrauchsabhängige
Abrechnung vorzusehen,
will § 556 a Abs. 2 BGB
dem Vermieter die Möglich-
keit einer entsprechenden
Umlage auf verbrauchsab-
hängige Abrechnung ein-
seitig geben. Damit soll of-
fenbar nicht nur mehr Ab-
rechnungsgerechtigkeit ge-
schaffen, sondern auch der
sparsame und kostenbe-
wusste Umgang mit Ener-
gie gefördert werden. Die
neue Bestimmung findet
Anwendung sowohl für
Fälle, dass die Parteien
bisher einen anderen Maß-
stab vereinbart hatten, als
auch dann, wenn bislang
gar keine oder nur eine teil-
weise gesonderte Umlage
vereinbart war. Der Vermie-
ter muss das einseitige Be-
stimmungsrecht vor Beginn
eines Abrechnungszeitrau-
mes durch einseitige Er-
klärung ausüben. Die Er-
klärung, verbrauchsabhän-
gig abrechnen zu wollen,
bedarf entbürokratisierend
nicht der Schriftform.

Neu ist nach § 560 Abs. 4
BGB auch die Bestim-
mung, dass bei einer ver-
einbarten Vorauszahlung
jetzt jede Vertragspartei
nach einer Abrechnung ein-
seitig durch die Erklärung
in Textform eine Anpassung
auf angemessene Höhe
vornehmen kann. Zum
Wechsel führen veränderte
Verbrauchsgewohnheiten
der Bewohner oder deren
zahlenmäßige Fluktuation
innerhalb von Wohneinhei-
ten. Für beide Seiten ist
deshalb die geschaffene
Anpassungsmöglichkeit als
sinnvoll zu werten.
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Das Mietrechtsreformgesetz –
die wichtigsten Änderungen
Am 1. September 2001 trat die Neuregelung in Kraft

� Einführung von qualifiziertem Mietspiegel und einer Datenbank
� Herabsetzung der Kappungsgrenze von bisher 30 auf jetzt  

20 Prozent
� Verlängerung der Klagefrist auf drei Monate
� Modernisierungsmieterhöhung auch bei Stromeinsparmaßnah-

men
� Wirkungszeitpunkt der Modernisierungserhöhung einen Monat

später
� Abschaffung der Mieterhöhung wegen Kapitalkostensteige-

rungen

� Duldungspflicht auch für Stromeinsparmaßnahmen
� Einbeziehung auch von sonstigen Haushaltsangehörigen in

der Abwägung
� Herabsetzung der formalen Anforderungen an die Ankündi-

gung

� Ausweitung der Möglichkeit, sich auf erhöhte laufende Auf-
wendungen berufen zu können, und zwar auf den gesamten
Wohnungsbestand

� Staffelmieten auch über mehr als zehn Jahre Laufzeit
� Indexmieten auch bei Laufzeiten unter zehn Jahren

� Einführung einer Abrechnungs- und Ausschlussfrist für Be-
triebskostenabrechnungen

� Einführung einer Frist zur Geltendmachung von Einwendun-
gen durch den Mieter

� Abschaffung von Mieterhöhungen wegen Betriebskostenstei-
gerungen bei Brutto- und Teilinklusivmieten

� Abrechnungsschlüssel bei fehlender Vereinbarung immer An-
teil der Wohnfläche

� Kündigungsfrist für den Mieter immer drei Monate
� Kündigungsfristen für den Vermieter verlängern sich auf (nur

noch) bis zu neun Monate
� Einführung einer Kündigung aus wichtigem Grund
� Kündigung des Erben ohne berechtigtes Interesse
� Flexibilisierung bei den Kündigungssperrfristen nach Umwand-

lung von vermieteten Wohnungen in Eigentumswohnungen

� Abschaffung des einfachen (weil nicht mit Befristungsgründen
versehehen) Zeitmietvertrages

� Verlängerung des qualifizierten Zeitmietvertrages auch über
fünf Jahre

� Abschaffung des Fortsetzungsanspruches

Mieterhöhung

Modernisierung

Mietpreisüberhöhung

Vereinbarungen über
Mieterhöhungen

Betriebskosten

Kündigung des Miet-
vertrages

Zeitmietvertrag

Regelungsbereich        Änderungen
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.. Möbel, Möbelteile (Schränke, Polstermöbel, Ti-
sche, Stühle, Bettgestelle . . .)

.. Fußbodenbeläge, Teppiche, Matratzen, Feder-
betten

.. Lampenschirme, Gardinenleisten, Rollos

.. Koffer, Kunststoffkisten, -körbe, -eimer (ohne
Grünen Punkt)

.. Kinderwagen, Spielzeug

Abfallart Sperrmüll

Im Landkreis Schmalkal-
den-Meiningen wurde die
Abfuhr von Sperrmüll sowie
von Schrott, Elektronik-
schrott und Altkühlgeräten
neu geregelt. Im Jahre
2002 wird in den Städten

nn Meiningen
einschl. der Ortsteile
Dreißigacker, Helba und
Welkershausen
nn Schmalkalden einschl.
der Ortsteile Weidebrunn,
Aue, Näherstille, 
Reichenbach, Volkers 
und
nn Zella-Mehlis

der auf bewohnten Grund-
stücken anfallende Sperr-
müll und die bisher auch zu
diesen Terminen bereit-
gestellten Schrott- und
Elektronikschrottmengen
sowie Altkühlgeräte auf  An-

forderung abgeholt. Dazu
stehen im Kalenderjahr ins-
gesamt neun Wochen zur
Verfügung. Alle anderen
Ortsteile finden ihre Entsor-
gungstermine wie gewohnt
im „Entsorgungskalender
2002“.

Wie soll dieses Vorhaben
nun konkret abkaufen?

AA.. Bei Grundstücken
mit Einzel- und kleineren
Mehrfamilienhäusern:

1 Schritt
Was und wieviel fällt an?
Hier ist zunächst die fol-
gende Definition des Wor-
tes Sperrmüll hilfreich:

Dabei sollen die Gegenstände 50 Kilogramm und eine
Höchstabmessung von 2 m x 1 m x 1m nicht überschreiten.

Abfallabfuhr – 
ab 1. Januar 2002 nur
auf Anforderung
Großwohnanlagen stimmen Einzelfall ab

.. Autoteile, Felgen, Reifen

.. Gasflaschen und andere Druckbehälter

.. Batterien, Schadstoffe (Haushaltschemikalien,
Leuchtstoffröhren, flüssige Farben . . .

.. Bauschutt und Gegenstände, die mit dem Haus
fest verbunden waren (Fenster, Türen, Dach-
pappe . . .)

.. Gartenabfälle, kompostierbare Abfälle

.. Holzabfälle wie Verschlag- od. Bauholz, Schup-
pen, Ställe der Kleintierhaltung

.. und vor allem kein, auch nicht in Kisten oder
gar in Gelben Säcken verpackter Restmüll, der
nach Größe und Anfall regelmäßig in die Müll-
behälter oder zusätzlichen Müllsäcke einge-
bracht werden kann.

Dem Sperrmüll
sind diejenigen

festen Abfälle zu-
zuordnen, die

nicht mit Baukör-
pern fest verbun-

den sind und 

die infolge ihres
Gewichtes 
oder ihrer Größe 
nicht in 
Mülltonnen 
entsorgt werden
können.

Kein Sperrmüll



Ebenfalls nicht zum Sperr-
müll, aber zur anzufordern-
den Abholung gehören

In Zweifelsfällen bezüglich
der Zuordnung von be-
stimmten Abfällen zum
Sperrmüll  vorher in der Ab-
fallberatung unter Telefon
(0 36 93) 4 85, -6 38, -2 87, 
- 289, -2 90 nachfragen.

2 Schritt
Ausfüllen der
im Entsorgungskalender
veröffentlichten
Postkarte
Die Postkarte ist durch den

Grundstückseigentümer 
oder durch von ihm Beauf-
tragte (Anschlusspflichtige)
ordnungsgemäß mit An-
gabe aller abzuholenden
Gegenstände und ge-
schätzter Menge (bis zirka
3 m3 / Abfuhr) vollständig
auszufüllen und wie ange-
geben an das Landratsamt,
Amt für Abfallwirtschaft, zu
versenden. Besonders zu
beachten ist die Vollständig-
keit aller Eintragungen, um
eine reibungslose Bearbei-
tung und damit zugleich 
eine effektive Touren- und
Mengenplanung zu ermög-
lichen.

3 Schritt
Mitteilung
des Entsorgungstermins
an den
Grundstückseigentümer
Der Grundstückseigentümer
erhält eine Mitteilung, an
welchem Tag je nach An-

meldungstermin innerhalb
der vorgesehenen neun
Wochen sein Grundstück
zur Sperrmüll- bzw. Abfuhr
der anderen Abfallarten an-
gefahren wird. Die ab-
zutranportierenden Abfälle
sind dann frühestens am
Vorabend, spätestens je-
doch bis um 6.00 Uhr 

des benannten Abholter-
mins, so bereitzustellen,
dass eine eindeutige Zu-
ordnung zum angeschlos-
senen Grundstück erfolgen
kann. Das gilt ausdrücklich
auch für nicht vom Sperr-
müllfahrzeug direkt, aber
am festgelegten Standplatz
anfahrbare Grundstücke.

4 Schritt
Aufräumen
Sind nach erfolgter Anfuhr
Gegenstände nicht vom
Entsorger erfasst worden,
sind durch die Abfallerzeu-
ger oder -besitzer unmittel-
bar danach oder spätestens
einen Tag nach der Abfuhr
die öffentlichen Flächen zu
beräumen.

Unvorhersehbares
Ist eine Abholung zum an-
gekündigten Termin nicht
erfolgt, ist dies umgehend,
spätestens einen Tag da-
nach, dem Amt für Abfall-
wirtschaft im Landratsamt
mitzuteilen. Dann wird im
Einzelfall über eine mög-
lichst optimale Entsorgung
entschieden.

BB.. Angeschlossenes
Gewerbe
und Einrichtungen
Auch angeschlossene Ge-
werbebetriebe und öffen-
tliche oder private Einrich-
tungen können bei Nutzung
des Haushaltstarifes die
Sperrmüllsammlung für
haushaltsübliche Mengen
(bis 3 m3) nach oben ge-
nannter Verfahrensweise
anfordern.

C. Großwohnanlagen
Die Grundstückseigentümer
bzw. Wohnungsverwalter
stimmen im Einzelfall pro
Grundstück die vorgesehe-
nen Termine mit dem Ent-
sorger ab. Die Mieter wen-
den sich direkt an ihre
Hausverwalter.

,,,,.... Der Kreis im Bild unten schließt sich: Hersteller und Abfüller nutzen ent-
sprechend ihrem Vertrag mit dem Dualen System den Grünen Punkt auf ihren
Verkaufsverpackungen. Er zeigt an, dass für die Verpackungen ein Lizenzent-
gelt gezahlt wurde, mit dem deren Sammlung, Sortierung und Verwertung finan-
ziert wird. Die Abfüller beliefern den Handel mit verpackten Produkten. Verbrau-
cher geben nach Gebrauch die leeren Verpackungen in die Sammelbehälter des
Dualen Systems. Die Entsorger sammeln und sortieren die Verpackungsabfälle,
die von den Garantiegebern abgenommen und den Verwertungsbetrieben zuge-
führt werden. Durch Recycling entstehen aus gebrauchten Verpackungen Se-
kundärrohstoffe und neue Produkte. ,,,,.... Im Bild oben recycelt ein Mitarbeiter
alte Kühlschränke – Produkte, die als Sperrmüll nicht geeignet sind.

.. Haushaltsgroß-
geräte, wie Gas-
und Elektroherde,
Waschmaschinen,
Herde, Öfen
und weiterer Schrott

.. weiterer Elektronik-
schrott wie PCs, 
Unterhaltungs-
elektronik, Bild-
schirme, Staub-
sauger, Mikrowellen

.. Altkühlgeräte 
(Fassungsvermögen
bis 400 l)




